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E i n l a d u n g 

 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Dienstag, 26. September 2017, 17:00 Uhr, 
 
 

im Schießstandgebäude, Klosterstraße 5, 46509 Xanten, stattfindenden Sitzung des 
Bezirksausschusses Marienbaum ein. 
 
Tagesordnung: 
 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch die Ausschussvorsitzende  
   
2 Genehmigung der Niederschrift vom 07.03.2017  
   
3 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 28 Abs. 8 

i.V.m. § 19 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten 
 

   
4 Berichterstattung gemäß § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über 

gefasste Beschlüsse 
St 14/1055 

   
5 Gewährung von Zuschüssen an Vereine St 14/1050 
   
6 Alleenradweg 

hier: missbräuchliche Nutzung durch schwere landwirtschaftliche 
Fahrzeuge 

 

   
7 Beratung von Bauleitplanungen   
   
7.1 Bebauungsplan Nr. 189 M "Steingenstraße";  

hier: Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

St 14/1077 

   
8 Genehmigung von Straßenplanungen  

- vorsorglich - 
 

   
9 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 
 

   
9.1 Antrag der BBX auf Errichtung einer Buswartehalle in Marienbaum 

Kalkarer Straße/Alte Schulstraße im Bereich der B 57 
St 14/1087 

   
10 Anfragen gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie in 

öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
11 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 3 der Hauptsatzung der 

Stadt Xanten, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
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12 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt 
Xanten, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 

 

   
 
 
B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Genehmigung der Niederschrift vom 07.03.2017  
  
2 Anfragen gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
3 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 3 der Hauptsatzung der 

Stadt Xanten, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
4 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 3 der Hauptsatzung der  Stadt 

Xanten, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
Xanten, 11.09.2017 
 
gez. Mölders 
Ausschussvorsitzende 

 
 

E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Dienstag, 26. September 2017, 19:00 Uhr, 
 
 

im Vereinsheim Vynen des SV Vynen-Marienbaum , Hauptstraße 18c (neben der Sporthalle), 
46509 Xanten, stattfindenden Sitzung des Bezirksausschusses Vynen/Obermörmter ein. 
 
Tagesordnung: 
 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  
   
2 Genehmigung der Niederschrift vom 07.03.2017  
   
3 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 28 Abs. 8 

i.V.m. § 19 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten 
 

   
4 Berichterstattung gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über 

gefasste Beschlüsse 
St 14/1056 

   
5 Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 

öffentlichen Teil zu behandeln sind: 
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5.1 Antrag des CDU-Ortsverbands Vynen/Obermörmter vom 15.08.2017 auf 
das Einrichten von Wiesengräbern am Friedhof in Xanten-Vynen 

St 14/1015 

   
5.2 Antrag des CDU-Ortsverbandes Vynen/Obermörmter vom 04.09.2017, 

eingegangen am 04.09.2017, zur Aufstellung von Mitfahrerbänken 
St 14/1086 

   
6 Gewährung von Zuschüssen an Vereine St 14/1049 
   
7 Bericht des hauptamtlichen Behindertenbeauftragten zur Ortsbegehung 

Vynen/Obermörmter in Bezug auf Barrierefreiheit 
 

   
8 Öffentliche Nutzung des Deichkronenweges Obermörmter - 

Vereinbarung über die Widmung des Abschnittes mit dem Deichverband 
Xanten-Kleve 
-Bericht der Verwaltung- 

 

   
9 Nachfolgenutzung des ehemaligen Schulgebäudes in Vynen 

-Bericht der Verwaltung- 
 

   
10 Erweiterung der Liegeplätze für schwimmende Ferienhäuser  

(Floating Houses) 
-Bericht der Verwaltung- 

 

   
11 Beratung von Bauleitplanungen  

- vorsorglich - 
 

   
12 Genehmigung von Straßenplanungen  

- vorsorglich - 
 

   
13 Anfragen gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie in 

öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
14 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 3 der Hauptsatzung der 

Stadt Xanten, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
15 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt 

Xanten, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
 
B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Anfragen gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
2 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 3 der Hauptsatzung der 

Stadt Xanten, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
3 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt 

Xanten, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
Xanten, 11.09.2017 
 
gez. Ullenboom 
Ausschussvorsitzender 
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E i n l a d u n g 

 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Mittwoch, 27. September 2017, 17:00 Uhr, 
 
 

in der Grundschule Lüttingen, Pantaleonstraße 13, 46509 Xanten, stattfindenden Sitzung des 
Bezirksausschusses Lüttingen ein. 
 
Tagesordnung: 
 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  
   
2 Genehmigung der Niederschrift vom 08.03.2017  
   
3 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 28 Abs. 8 

i.V.m. § 19 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten 
 

   
4 Berichterstattung gemäß § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über 

gefasste Beschlüsse 
St 14/1057 

   
5 Gewährung von Zuschüssen an Vereine St 14/1048 
   
6 Beratung von Bauleitplanungen  

- vorsorglich - 
 

   
7 Genehmigung von Straßenplanungen  

- vorsorglich - 
 

   
8 Anfragen gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie in 

öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
9 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 3 der Hauptsatzung der 

Stadt Xanten, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
10 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt 

Xanten, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
 
 
B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Anfragen gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
2 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 3 der Hauptsatzung der 

Stadt Xanten, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
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3 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt 
Xanten, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 

 

  
Xanten, 08.09.2017 
 
gez. Gasseling 
Ausschussvorsitzender 

 
 
        Hinweis:  

späterer Sitzungsbeginn, 
Ortstermin vor der Sitzung!  

 
 

E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Mittwoch, 27. September 2017, 19:30 Uhr, 
 
 

im Pfarrheim Wardt, Am Kerkend 12, 46509 Xanten, stattfindenden Sitzung des 
Bezirksausschusses Wardt ein. 
 
Vor der Sitzung findet um 18:30 Uhr ein Ortstermin zur Begehung des Geländes des 
ehemaligen Nibelungenbades statt. Treffpunkt ist der Parkplatz Wasserskianlage am Tor 
zur früheren Parkfläche des Nibelungenbades. Die Sitzung des Bezirksausschusses 
Wardt beginnt um 19:30 Uhr im Pfarrheim Wardt. 
 
Tagesordnung: 
 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den stv. Ausschussvorsitzenden  
   
2 Wahl eines Ausschussvorsitzenden sowie -vorsorglich-  

der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 
St 14/1072 

   
3 Genehmigung der Niederschrift vom 08.03.2017  
   
4 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 28 Abs. 8 

i.V.m. § 19 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten 
 

   
5 Berichterstattung gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über 

gefasste Beschlüsse 
St 14/1058 

   
6 Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 

öffentlichen Teil zu behandeln sind: 
 

   
6.1 Antrag des CDU-Ortsverbandes Wardt auf Benennung der neuen  

Straßen des Neubaugebietes am ehemaligen Nibelungenbad 
St 14/1080 
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6.2 Antrag des CDU-Ortsverbandes Wardt vom 05.09.2017, eingegangen 
am 05.09.2017 zum Erhalt des ehemaligen Sparkassenhäuschens, bzw. 
Suche eines Ersatzstandortes. 

St 14/1083 

   
6.3 Antrag des Vereins Wardt zusammen e.V. vom 05.09.2017 bezüglich 

der Schaffung eines Verkaufsladens am Rande des geplanten 
Baugebietes "Am Meerend/Strohweg", Bebauungsplan Nr. 179 W 

St 14/1088 

   
7 Gewährung von Zuschüssen an Vereine St 14/1052 
   
8 Beratung von Bauleitplanungen   
   
8.1 Aufhebung der Bebauungspläne Nr. 85 W / Nr. 85 W 1. Änderung / Nr. 

85 W 2. Änderung und Ergänzung "Am Nibelungenbad" 
hier: Aufstellungsbeschluss, Vorstellung der Planung und Beschluss 
über die Öffentlichkeitsbeteiligung 
- vgl. Drucksache Nr. St 14/1021 -  

 

   
9 Nachfolgenutzung des Geländes des ehemaligen Nibelungenbades  

-Bericht der Verwaltung- 
 

   
10 Genehmigung von Straßenplanungen  

- vorsorglich - 
 

   
11 Anfragen gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie in 

öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
12 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 3 der Hauptsatzung der 

Stadt Xanten, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
13 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt 

Xanten, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
 

 

B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Genehmigung der Niederschrift vom 08.03.2017  
  
2 Anfragen gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
3 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 3 der Hauptsatzung der 

Stadt Xanten, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
4 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt 

Xanten, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
Xanten, 11.09.2017 
 
gez. Wienemann 
Ausschussvorsitzender 
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        Hinweis: 
späterer Sitzungsbeginn, 
Ortstermin vor der Sitzung! 

  
 

E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Donnerstag, 28. September 2017, 17:30 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
Sitzung des Bezirksausschusses Xanten ein. 
 
Vor der Sitzung findet um 16:30 Uhr die zweite öffentliche Baustellenführung im  
zukünftigen Kurpark statt. Treffpunkt ist der Haupteingang des Rathauses. Zu dieser 
Baustellenführung sind alle Mitglieder des Bezirksausschusses Xanten herzlich 
eingeladen. Nähere Informationen können Sie der beigefügten Pressemitteilung 
entnehmen. Die Sitzung des Bezirksausschusses Xanten beginnt um 17:30 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses. 
 
Tagesordnung: 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  
   
2 Genehmigung der Niederschrift vom 09.03.2017  
   
3 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 28 Abs. 8 

i.V.m. § 19 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten 
 

   
4 Berichterstattung gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über 

gefasste Beschlüsse 
St 14/1059 

   
5 Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 

öffentlichen Teil zu behandeln sind: 
 

   
5.1 Antrag der Senioren Union im Stadtverband Xanten vom 17.03.2017 

bezüglich der Beseitigung von Mängeln im historischen Stadtkern von 
Xanten 

St 14/1053 

   
5.2 Antrag des Herrn Andreas Radovanovic vom 26.06.2017 auf 

Herausnahme des Schwerlastverkehrs aus der Poststraße und 
Bahnhofstraße 

St 14/1040 

   
5.3 Antrag von Anwohnern und Anwohnerinnen der Poststraße auf 

Anordnung eines Durchfahrtverbotes für Lkw auf der Poststraße 
St 14/1067 

   
5.4 Antrag des CDU-Ortsverbandes Xanten-Mitte auf Erarbeitung eines 

Konzeptes für eine Lkw-Durchfahrtsverbotszone  
St 14/1068 
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5.5 Antrag der Interessengemeinschaft Anwohner Am Hasenacker/ 
Fasanenweg vom 31.08.2017 auf Verkehrsberuhigung bzw. Abpollern 
der Straßen Am Hasenacker/Fasanenweg 

St 14/1071 

   
5.6 Antrag des Herrn Herbert Dissen zur Benennung einer Straße nach 

Heinz Trauten 
St 14/1082 

   
6 Gewährung von Zuschüssen an Vereine St 14/1051 
   
7 Sachstand Kurpark 

-Bericht der Verwaltung- 
 

   
8 Beratung von Bauleitplanungen – 

 vorsorglich - 
 

   
9 Genehmigung von Straßenplanungen  

- vorsorglich - 
 

   
10 Baumaßnahmen an der Bahnhofstraße, Teilstück Kurfürstenstraße bis 

Westwall 
hier: - Kanalsanierung  
 - barrierefreie Gestaltung 

St 14/820 

   
11 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung, soweit sie in öffentlicher 

Sitzung zu behandeln sind: 
 

   
11.1 Antrag der CDU-Fraktion Xanten zur Würdigung des ehemaligen 

Stadtdirektors und Ehrenbürgers Heinz Trauten 
St 14/1081 

   
11.2 Anträge der CDU-Fraktion vom 27.06.2017 auf Benennung einer Straße, 

eines Platzes o.ä. nach Dr. Helmut Kohl und Willi Fährmann; 
Benennung des Kreisverkehrs Siegfriedstraße/Bahnhofstraße/ 
Poststraße und des Kreisverkehrs Heinrich-Lensing-
Straße/Kolpingstraße 

St 14/1054 

   
12 Anfragen gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie in 

öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 
 

   
13 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 3 der Hauptsatzung der 

Stadt Xanten, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
14 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt 

Xanten, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
 
 
B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Genehmigung der Niederschrift vom 09.03.2017  
  
2 Anfragen gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
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3 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 3 der Hauptsatzung der 
Stadt Xanten, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 

 

  
4 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt 

Xanten, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
Xanten, 11.09.2017 
 
gez.: 
Groß 
Ausschussvorsitzender 
 
F. d. R. 
 
gez. Görtz 
Bürgermeister 
 
 
Anlage zur Einladung 
 
1 Pressemitteilung Baustellenführung Kurpark 
 
 
 
      Anschrift: Stadt Xanten 
       Karthaus 2, 
Redaktionen  46509 Xanten 
für das Gebiet Auskunft 

erteilt: 
Herr Görtz 

der Stadt Xanten Zimmer: 104/A 
      Telefon: 02801/772-215 
      Telefax: 02801/772-101 
      Email: thomas.goertz@rathaus-

xanten.de 
 Internet: www.xanten.de 
 Aktenzeichen: II/      (bitte bei Antwort 

angeben) 
 Datum: 07.09.2017 

 
 
 

 Pressemitteilung 
 

Park der Begegnung - KURlaub in den Wallanlagen 
 

Bürgermeister Thomas Görtz lädt ein zur zweiten öffentlichen Baustellenführung 
am 28.09.2017 um 16:30 Uhr 

 
Die Baumaßnahmen zur Umgestaltung der Xantener Wallanlagen zu einem modernen und 
barrierefreien Kurpark schreiten voran. Im ersten Bauabschnitt werden aktuell insbesondere 
folgende Maßnahmen umgesetzt: Bau des geplanten Bibelgartens im Bereich des ehemaligen 
Amtsgerichtes, Wegebau im Südwall und im südlichen Abschnitt des Ostwalls, Bau eines neuen 
Abenteuer-Spielplatzes im Ostwall.  
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Um interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Fortschritte der Umgestaltungsmaßnahmen vor 
Ort ganz praktisch und hautnah vorzustellen, führt Bürgermeister Thomas Görtz eine weitere 
Baustellenführung durch. Er lädt alle Interessierten gemeinsam mit der verantwortlichen 
Planerin, Frau Katja Schreiber von der Planergruppe Oberhausen, herzlich zum zweiten 
informativen Baustellenrundgang ein.  
 
Die Baustellenführung startet am 28.09.2017 um 16:30 Uhr, Treffpunkt ist der Haupteingang des 
Rathauses. Mit Blick auf die laufenden Arbeiten auf der Baustelle wird festes Schuhwerk 
empfohlen! 
 
gez. 
 
Thomas Görtz 
Bürgermeister 
 
 
 
        Hinweis: 
        geänderter Sitzungsbeginn, 
        Ortstermin vor der Sitzung! 
 
 

E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Donnerstag, 28. September 2017, 19:30 Uhr, 
 
 

im Jugendraum der Schützen- und Jugendeinrichtung Birten, Gindericher Straße 1a, 46509 
Xanten, stattfindenden Sitzung des Bezirksausschusses Birten ein. 
 
Vor der Sitzung findet um 19:00 Uhr ein Ortstermin zur Besichtigung des Amphitheaters 
statt. Treffpunkt ist der Eingang zum Amphitheater an der Römerstraße. Die Sitzung des 
Bezirksausschusses Birten beginnt um 19:30 Uhr in der Schützen- und  
Jugendeinrichtung Birten.  
 
Tagesordnung: 
 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  
   
2 Genehmigung der Niederschrift vom 09.03.2017  
   
3 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 28 Abs. 8 

i.V.m. § 19 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten 
 

   
4 Berichterstattung gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über 

gefasste Beschlüsse 
St 14/1060 
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5 Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 
öffentlichen Teil zu behandeln sind: 

 

   
5.1 Antrag der Bürgerbewegung Xanten vom 07.03.2017 auf Errichtung  

eines Unterstandes für Schülerinnen und Schüler am Dorfplatz Birten 
St 14/1074 

   
5.2 Bürgerantrag des Herrn Stefan Decken, eingegangen am 09.03.2017, 

zur Umsetzung diverser Maßnahmen an Bushaltestellen in Birten 
St 14/1085 

   
6 Gewährung von Zuschüssen an Vereine St 14/1047 
   
7 Sanierung der Freilichtbühne "Amphitheater Birten" St 14/1046 
   
8 Beratung von Bauleitplanungen  

- vorsorglich - 
 

   
9 Genehmigung von Straßenplanungen  

- vorsorglich - 
 

   
10 Bericht über die Bahnübergangsschau des Bahnüberganges 

Römerstraße in Birten 
St 14/1042 

   
11 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung, soweit sie in öffentlicher 

Sitzung zu behandeln sind: 
 

   
11.1 Antrag der CDU-Fraktion vom 11.07.2017 auf umfängliche Offenhaltung 

des Bahnüberganges Römerstraße in Birten 
St 14/1041 

   
12 Anfragen gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie in 

öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
13 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 3 der Hauptsatzung der 

Stadt Xanten, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
14 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt 

Xanten, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
 
B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Anfragen gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
2 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 3 der Hauptsatzung der 

Stadt Xanten, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
3 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 3 der Hauptsatzung der Stadt 

Xanten, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
Xanten, 11.09.2017 
 
gez. Leyendecker 
Ausschussvorsitzender 
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Bezirksregierung Düsseldorf    Mönchengladbach, den 12.09.2017 
Flurbereinigungsbehörde    Dienstgebäude 
-Dezernat 33-      41061 Mönchengladbach 

Croonsallee 36 – 40 
       Tel.: 0211/475-9803 
       Fax: 0211/475-9792 

 
Ladung 

Einleitung der Unternehmensflurbereinigung Wallach-Borth 
Ladung zur Aufklärungsversammlung nach § 5 Abs. 1 FlurbG 

 
Es ist beabsichtigt, auf dem Gebiet der Stadt Rheinberg und der Gemeinde Alpen (Kreis Wesel) 
ein Flurbereinigungsverfahren nach § 87 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) durchzuführen. 
Das vorgesehene Flurbereinigungsgebiet umfasst im Wesentlichen zusammenhängende 
landwirtschaftlich genutzte Flächen im Bereich der Gemarkungen Wallach, Borth, Ossenberg 
der Stadt Rheinberg sowie Menzelen, Drüpt und Bönning der Gemeinde Alpen. Begrenzt wird 
das vorgesehene Gebiet durch die Grenze der Flurbereinigung Wesel-Büderich im Norden, die 
Ortschaft Ossenberg im Süden sowie die B57, die B58 und den Rhein. 
 

 

 
Das ca. 1.075 ha große 
Flurbereinigungsgebiet  ist auf der 
beigefügten Übersichtskarte dargestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich 
hierbei um eine vorläufige Begrenzung des 
Flurbereinigungsgebietes handelt, die 
geändert werden kann, wenn der Zweck der 
Flurbereinigung dies erfordert. 
 
Zur Aufklärungsversammlung der 
voraussichtlich beteiligten 
Grundstückseigentümer gemäß § 5 Abs. 1 
FlurbG über das geplante 
Flurbereinigungsverfahren habe ich den 
Termin anberaumt auf 
 

 
Montag, den 16.10.2017 um 18:00 Uhr 

in der Stadthalle Rheinberg 
im Stadthaus der Stadt Rheinberg 
Kirchplatz 10, 47495 Rheinberg. 

 
Zu diesem Termin werden hiermit die Eigentümer und Pächter von Grundstücken im 
vorgesehenen Flurbereinigungsgebiet eingeladen. Erbbauberechtigte sind den Eigentümern 
gleichgestellt.  
Die Teilnahme an diesem Termin ist jedem Eigentümer und Pächter freigestellt. Durch die 
Teilnahme am Termin oder durch eine etwaige Vertreterbestellung entstehende Kosten können 
nicht erstattet werden. 
 
Im Auftrag 
 
gezeichnet 
Ralf Wilden 
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a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 
 Name Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten 
 Straße Karthaus 2 
 PLZ, Ort 46509 Xanten 
 Telefon +49 2801772281 Fax +49 2801772363 

 
E-Mail 

anke.buecker@rathaus-
xanten.de 

Internet 

www.rathaus-
xanten.de/de/inhalt/ausschreibun
gen/ 

   
b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A 
 Vergabenummer X-DBX-2017-0034 
   

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der 
Unterlagen 

  
 � Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt. 
 � Vergabeunterlagen werden auch elektronisch zur Verfügung gestellt. 
 � Es werden elektronische Angebote akzeptiert. 

  

� ohne elektronische Signatur Textform 
� mit fortgeschrittener elektronischer Signatur 
� mit qualifizierter elektronischer Signatur 
� schriftlicher Mantelbogen und elektronische Angebotsdatei  

 � kein elektronisches Vergabeverfahren 
   
d) Art des Auftrags  
 � Ausführung von Bauleistungen 

 � 
Planung und Ausführung von 
Bauleistungen  

 � Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession) 

e) Ort der Ausführung  

 
LOS 1 Labbecker Heide und Alleenradweg Boxteler Bahn Xanten/Sonsbeck 
LOS 2 Alleenradweg von Xanten Richtung Marienbaum 

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose 

 

Art der Leistung: 
LOS 1 Aufforstungsarbeiten in Labbeck und Ersatzpflanzung am Radweg Boxteler Bahn 
LOS 2 Hochstammpflanzung am Alleenradweg Xanten 
 
Umfang der Leistung: 
LOS 1 Aufforstung einer Fläche von ca. 9.000 m² mit z. B. ca. 2.900 Quercus 
LOS 2 Ersatzpflanzung von 150 Hochstammgehölzen u. a. Quercus, Acer und 
Liquidambar 
 

 
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch 

Planungsleistungen gefordert werden 
 Zweck der baulichen Anlage  
 Zweck des Auftrags  
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h) Aufteilung in Lose � nein  

 ja, Angebote sind möglich � nur für ein Los 
  � für ein oder mehrere Lose 
 

 
� nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten 

werden) 
 (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) 

i) Ausführungsfristen  

 Beginn der Ausführung:  01.11.2017 

 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
  

30.10.2020 

 weitere Fristen:   

j) Nebenangebote    

 � zugelassen 
 � nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen 
 � nicht zugelassen 

k)  Anforderung der Vergabeunterlagen  

 Bis 17.10.2017 10:00 

 

Bei: ELEKTRONISCHE FORM DER VERGABEUNTERLAGEN: Die Vergabeunterlagen 
können kostenfrei unter www.deutsches-ausschreibungsblatt.de unter Angabe der 
Vergabenummer angefordert werden.  
 
Preis für die elektronische Vergabeunterlage: 0 € 

l) Kosten für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform 

 Die Vergabeunterlagen werden lediglich elektronisch bereit gestellt. 

o) Anschrift, an die die Angebote zu richten 
sind 

KoPart eG 
Kaiserswerther Straße 199-201 
40474 Düsseldorf 
Ansprechpartner: Frau Anne Gottmann 
Tel.: 0211 - 598 957 234 
Fax: 0211 - 430 77 22 
E-Mail: gottmann@KoPart.de 
 

p) 
Sprache, in der die Angebote abgefasst sein 
müssen: Deutsch 

 

q) 
Ablauf der 
Angebotsfrist am 18.10.2017 um 10:00 Uhr  

   

 Eröffnungstermin am 18.10.2017 um 11:00 Uhr  
 Ort  

 
KoPart eG, Frau Anne Gottmann,  
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf 
Zimmer: 3.03 
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 Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen 
 Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter 

r) geforderte Sicherheiten  

s) 

Wesentliche Finanzierungs- und 
Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf 
die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind 

 

t) 
Rechtsform der/Anforderung an 
Bietergemeinschaften 

 

u) Nachweise zur Eignung 

 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes 
Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die 
Präqualifikation erfüllen. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit 
dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei 
Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen 
auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe 
der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der 
Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 
„Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu 
bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine 
Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 

 Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich 

 Siehe Vergabeunterlagen 
 

  

 Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 
6a Abs. 3 VOB/A zu machen:  

 

Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten 3 
abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er mindestens ein Viertel des geschätzten 
Auftragswertes erreicht und Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen,  
 
Angaben zur Ausführung von mindestens 2 Leistungen in den letzten 3 
abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar 
sind 
 
Vorlage einer Fachbetriebsbescheinigung oder Vorlage einer Kopie des Meisterbriefes 
oder Techniker im Garten und Landschaftsbau / Forstwirtschaft mit jeweils fünf Jahren 
Berufserfahrung 
 
Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbar gesetzlich geregeltes 
Verfahren eröffnet oder die Öffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels 
Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 
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Angaben, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Angaben sowie der 
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde,  
 
Angaben, dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.  
 
Erklärung darüber, dass das Angebot ohne Preisabsprache zustande gekommen ist, 
 
Erklärung zur Korruptionsverhütung 

  

v) Ablauf der Bindefrist 15.11.2017 

w) Nachprüfung behaupteter Verstöße 
 Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) 
 Vergabestelle Der Landrat Kreis Wesel, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel 
 
 


